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Bekanntmachung
über die Anmeldung unfallversicherungsvflich-

tiger Betriebe und Tätigkeiten.
Vom 15. Januar 1912.

Nack Artrkel 49 des Einführungsgesetzes zur
Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911
(Reicks-Gesetzbl. 1911 S . 839) bat jeder Unter¬
nehmer eines Betriebs oder von Tätigkeiten, die
erst die Reichsversicherungsordnung der Unfall¬
versicherung unterstellt, binnen einer vom Reichs¬
versicherungsamtezu bestimmenden Frist das
Unternehmen unter Angabe seines Gegenstandes
und seiner Art sowie der Zahl der durchschnitt¬
lich in ihm beschäftigten versicherungspflichtigen
Personen bei dem Versicherungsamt, in dessen
Bezirk das Unternehmen keinen Sitz bat. anzu¬
melden.

Di« Frist für die Anmeldung wird hiermit
auf die Zeit bis zum

15. März 1912 einschließlich
festgesetzt.

Ist die Anmeldung versäumt oder unvoll¬
ständig, ko bat das Versicherungsamtselbst die
Angaben nach eigener Kenntnis der Verhältnisse
Lufzustellen oder zu ergänzen. Das Versiche¬
rungsamt ist befugt, die Unternehmer durch
Geldstrafe bis zu 109 Jl  airzubalten, binnen
einer gesetzten Frist Auskunft zu erteilen (Ar¬
tikel 50 des Einsührungsgesetzes zur Reichsver-
sicherungsordnung).

Soweit noch keine Bersicherungsämter errich¬
tet sipd, haben die Anmeldungen bei den von der
obersten Verwaltungsbehördebestimmten örtlich
zuständigen Stellen zu erfolgen (Artikel 7 des
Einführungsgesetzes zur Reichsversicherungsord¬
nung). . . ^Im übrigen wird wegen der Anmeldung auf
die beigefllgte Anleitung verwiesen.

Berlin, den 15. Januar 1912.
Das Reichsversicherungsamt.

Abteilung für Unfallversicherung.
. Dr. K au f m a n n.

Anleitung für die Anmeldung Unfallversicherungs-
Pflichtiger Betriebe und Tätigkeiten

(Artikel 49. 50 des Einführungsgesetzes zur
Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911).

I. Welche Betriebe und Tätigkeiten sind au-
zumclden?

Anmeldepflichtigsind die durch 8 537 der
Re ich sver sicher ii ng so rdnung vom 19. Juli 1911
der reichsgesetzlichen Unfallversicherung neu oder
erst in vollem Umfang unterstellten Betriebe und
Tätigkeiten.

Demzufolge sind anzumelden
1. Avotbeken.
2. Gerbereibetriebe,
3. Gewerbebetriebe in denen

a) Bau- und
b) Dekorateurarbeiten

ausgefllhrt werden,
4. Steinzerkleinerungsbetriebe,
5. Betriebe von Badeanstalten.
6. gewerbsmäßige Binnenfischerei-, Fischzucht-,

Teichwirtschasts- und Eisgewinnungsbe¬
triebe,

7. das Halten von Fahrzeugen auf Binnen¬
gewässern, _ . _ „

8. gewerbsmäßige Fahr-, Reittier- und Stall-
baltungsbetriebe,

9. das Halten von anderen Fahrzeugen als
Wasserfahrzeugen, wenn sie durch elemen¬
tare oder tierische Kraft bewegt werden,

10. das Halten von Reittieren,
11. a) Betriebe zur Beförderung von Per¬

sonen oder Gütern,
b) Holzsällnngsbetriebe,
c) Betriebe zur Behandlung und Hand¬

habung der Ware,
wenn sie mit einem kaufmännischen Unter¬
nehmen verbunden sind, das über den Um-
fang deö Kleinbetriebs hinausgebt.

Apothetcu.
Zu 1. Schon bisher unterlagen Avothekcnbe-

triebe der Unfallversicherung, ivenn in ihnen
mehr als zehn Personen beschäftigt oder Motore
verwendet wurden oder mit ihnen eine unifang-
reiche Lagertätigkeit verbunden war. Nach der
Reichsversicherungsordnung sind sämtliche Apo¬
theken ohne Rücksicht auf Art und Umfang vcr-
sicherungspflichtig.
Grrdkreirn.

Zu 2. Das gleiche gilt von den Gerbereien, die
letzt in vollen! Umfang ohne Rücksicht auf die
Zahl der in ihnen beschäftigten Arbeiter oder die
Verwendung von Motoren der Versicherung
unterliegen.
Grwrrbkbrtriebe, in denen Tirfdau-rbeiten ausgkfiihrt

werden.
3u 3a. Hinsichtlich der Gewerbebetriebe, in

denen Tiefbauarbeiten ausgesührt werden, ist der
Umfang der versicherten Tätigkeit durch die
Reichsversicherungsordiiui>g nicht unwesentlich er¬
weitert worden. Denn bisher waren bei an sich
nicht versicherungspflichtigen Gewerbebetrieben,
m denen nebenbei Tiefbauarbeiteii ausgeführt
wurden, nur die eigentlichen Tiefbauarbeiten ver-
nchert, während jetzt in gleicher Weise wie schon
miher bei Hochbauarbeiten der gesamte Gewerbe¬
betrieb versichert ist, sobald in ihm gewerbliche
^ «sbauarbeiten nicht nur gelegentlich ausgesührt
werden.
^kwrrbkbctrieiik, in denen Dekornleurarbette» »usgeführt

werde».
. 3u 3b. Ne« in die Versicherung sind allgemein

^uibezogen Gewerbebetriebe, in denen Dekorateur-
Arbeiten (Anbringen von Gardinen, Bildern,
«"rbängen usw.) ausgesührt werden. Für sie
M Zitier 3a entsvrechend.^«dcanstalte».
. 3u 5. Für die Badeanstalten gilt Ziffer 2.*as  Halten van Fahrzeugen und Reittiere».
»r3u 7. 9 und 10. Neu sind ferner der Ver-
^ruug unterstellt bas Halten von Fahrzeugen

auf Binnengewässern, und zwar ohne Rücksicht
auf die verwendete Triebkraft, sowie das Halten
von anderen als Wasserfahrzeugen, wenn sie durch
elementare oder tierische Kraft bewegt werden,
seiner das Halten von Reittieren.

Es sind somit jetzt nickt nur die Tätigkeiten im
Interesse der zu gewerblichen Zwecken gehaltenen,
sondern auch der zu Privat -, Luxus- oder wissen-
schaftiichen Zwecken verwendetenFahrzeuge und
Reittiere versichert. Dabei ist zu beachten, daß
die Versicherung bei allen Wasserfahrzeugen auf
Binnengewässern ohne Unterschied ihrer Art
Platz greift, während dies bei Land- und Luft¬
fahrzeugen nur dann der Fall ist, wenn sie durch
elementare oder tierische Kraft bewegt werden.
Voraussetzung der Versicherungsvfltcht bei allen
diesen Tätigkeiten ist aber, daß das Fahrzeug
cder das Reittier nicht bloß zu einem ganz vor¬
übergehenden Zwecke gehalten wird.

Unversichert bleibt das Halten von durch
menschliche Kraft bewegten Fahrzeugen (Kinder¬
wagen, Handkarren. Fahrrädern).
Fahr-, Reittier , und Stallhaltungsbctrtcde.

Zu 8. Gleichfalls neu versichert ist der ge¬
werbsmäßige Fährbetrieb, d. h. das Einfahren
fremder Pferde, sowie der gewerbsmäßigeReit¬
tier- und Stallhaltungsbetrieb. Hierher gehören
namentlich die Betriebe von Reit-, Renn- und
Fahrbahnen, von Reit- und Fahrschulen, sowie
die sogenannten Tattersalls und Hippodrome,
ferner die Zirkusbetrieb«, soweit es sich bei ilmen
um di« Wartung und Pflege der Reittiere oder
um sonstige Arbeiten der Stallhaltnng handelt:
außerdem die Penisionsstall- und Viehaltungs-
betriebe. Die Einstellung von Vieh durch einen
Viehhändler in eigener Stallung gehört nicht
zum Biehhaltungsbetriebe, sie unterfällt aber als
Betrieb zur Behandlung und Handhabung der
Ware (zu vgl. 11c) der Versicherungspslickt.
Betriebe zur Beförderung von Personen und Gütern io-

wie HolzfäLungsbetriebc.
Zu 11a und b. Betriebe zur Beförderung von

Personen oder Gütern, sowie Holzfällun,sve-
triebe sind nickt mehr wie früher nur in Ver¬
bindung mit einem Handelsgewerbe, dessen In¬
haber im Handelsregister eingetragen ist, ver-
sicheruilgspsilchtig. Sie unterstehen vielmehr jetzt
den Bestimmungen der Reichsversicĥungsord-
liuiia, wenn sie mit einem über den Umfaug dis
Kleinbetriebs binausgebenden kausmännriwen
Unternehmen verbunden sind.
Brtricbc zur Behandlung und Handhabung dcr Ware.

Zu 11c. Die Versicherung der früheren
„Lagerungsbetriebe" ist wesentlich umgestaltet
worden. Früher waren derartig« Betriebe nur
hinsichtlich der eigentlichen Lagerungsarbeiten
und nur unter der Voraussetzung versichert, daß
sie mit einem Hanöelsgewerbe verbunden waren,
dessen Inhaber im Handelsregister eingetragen
war. Jetzt sind alle Betriebe zur Handhabung
und Bebandlung der Ware versichert, sofern sie
mit einem über den Umfang des Kleinbetriebs
binausgehenden kaufmännischen Unernehmen ver¬
bunden sind.

Hieraus ergibt sich die Ausdehnung der Ver-
sicherungsvflicht auf eine Reihe von Tätigkeiten,
die bisher der Versicherungsvflicht nicht unter¬
sielen. Denn der neue Begriff „Handhabung und
Behandlung der Ware" umfaßt sowohl die eigent¬
lichen Lagerungsarbeiren. wie:

Auf- und Abladen und Hineinschaffcn der
Ware in die Geschäftsräume, Aus-, Ein- und Um-
vacken, Umfllllen, Auffüllen des Handlagers,
Sortieren. Vermessen und Auszeichnen der Ware.
Handbabung der Ware bei der Bestandsaufnahnic,
Beförderung der Ware aus einem Geschäftsraum
in den anderen, Bebandlung der Ware, um sie in
verkaufsfähigen Zustand zu versetzen und darin
zu erhalten, sowie die Instandhaltung der Wareii-
rämne (zu vgl. Bescheid 2229, Rekursentscheidung
2277, Amtliche Nachrichten des R. V. A. 1908
S . 494. 655).
als auch alle übrigen dem technischen Teile des Be¬
triebs aiigcböreiiden Verrichtungen, die zu der
bisher unversicherten Verkaufstätigkeit in nähe¬
rer Beziehung stehen, wie:

Das Herbeiholen der Ware aus dem Hand-
oder sonstigen Lager, das Vorlegeu und Bor-
zeigeu der Ware zum Zwecke des Verkaufs, das
Umgehen mit der Ware während der Verkaufs¬
verhandlungen. das Abmessen, Abwiegen, Ver¬
packen oder Bcreitstellen der Ware zum Zwecke
des Verpackens, der Uebergabe der War« au die
Käufer und das Zurllcklegen der unverkauften
oder nickt vasseuden Ware in das Lager usw.

Unversschert bleiben auch jetzt noch die dem
Handel dieneilden Tätigkeiten, die mit der eigent-
licheu Behandlung und Handhabung der Ware
nichts zu tun haben. Dahin gehören beispiels¬
weise die Arbeiten im Kontor und in der Kasse.

Der Kreis der versicherten Betriebe ist auch
insofern ausgedehnt worden, als der Inhaber des
Betriebs nickt mehr im Handelsregister einge¬
tragen sein muß. Ferner ist der Begriff „Han¬
delsgewerbe" durch „kaufmännisches Unterneh¬
men" ersetzt. Auch dies führt zur Bersichernngs-
pslickt von bisher versicherungsfreien Betrieben,
die «war nicht zu den eigentlichen handelsgewerb¬
lichen Betriebe» gehören, ihrer Natur nach aber
ihnen liaheiteben. Dahin gehören die Genossen-
schaftcn des Reicksgesetzes vom 1. Mai 1889, näm¬
lich Produktiv-, Absatzgenossenschaften, Magazin-
vereine, Konsumvereine. Vereine zur Beschaffung
von Gegenständen des landwirtschaftlichen und ge¬
werblichen Betriebs ukw.

Damit aber nickt durch dies« neuen Vorschrif¬
ten auch kleinste Betriebe mit ganz unerheblicher
Unfallgesahr von der Versicherung erfaßt werden,
hat die Reichsversicherungsordnung vorgesehen,
daß die Versicherungsvflicht von Betrieben zur
Bebandlung und Handbabung der Ware dann
nickt «intritt, ivenn das kaufmännische Unter¬
nehmen, mit dem sie verbunden sind, über den
Umfang des Kleinbetriebs nicht hinausgeht.

Das Reichsversicherungsamt hat aus Grund
deö 8 537 letzter Absatz der Reichsversicherungs-
ordnung zu bestimmen, welche kaufmännischen

Unternehmungen als Kleinbetriebe der Unfall¬
versicherung nickt unterliegen. Demgemäß bat es
beschlossen, daß alle diejenigen kaufmännischen
Unternehmungen als Kleinbetriebe zu gelten
haben, in welchen die Tätigkeit der von deni
Unternehmer beschäftigten Personen im ganzen
jährlich nickt mindestens dreihundert volle Ar¬
beitstage (Tagesleistungen) ergibt. Bei Berech¬
nung dcr Arbeitstage wird die Tätigkeit der
Hausdiener, Arbeiter, Packer, Markthelfer, Lauf¬
burschen, Kutscher miß der mit ähnlichen Arbeiten
beschäftigten Personen voll, die Tätigkeit der
kaufmännischen Angestellten nur zur Hälfte an¬
gerechnet.

Es ist also beispielsweise ein Betrieb ver-
sicherungspflichtig, der Hausdiener usw. 100 Tage
und kaufmännische Angestellte 400 Tage im Jahre
(100 — 800 Tage) beschäftigt, während
ein Betrieb, in welchem Hausdiener nsw. 100
Tage und kaufmännische Angestellte 300 Tage
(1004- -M - = 250 Tage) beschäftigt werden, von
der Versicherung befreit bleibt.

Werden Arbeitskräfte zum Teil als Haus¬
diener usw., zum Teil als kaufmännische Ange¬
stellte verwendet, so ist ihre Tätigkeit im ersteren
Falle voll, im letzteren nur zur Hälfte in Ansatz
zu bringen. Versichert ist also beispielsweise ein
Betrieb dann, wenn in ihm zwei Personen in der
Weife beschäftigt werden, daß die eine 100 Tage
als Hausdiener usw. und 80 Tage als kaufmän¬
nischer Angestellter, die andere 60 Tage als Haus¬
diener usw. und 240 Tage als kaufmännischer

Angestellter tätig ist (100+  4 ^- + 60 + —
320 Tage).
II. Welche Betriebe und Tätigkeiten sind nicht

anzumelden?
1. Von den nach Ziffer I der Unfalloersiche-

rnng in vollem Umfang unterstellten Betrieben
und Tätigkeiten sind diejenigen nickt anzumelden,
welche bereits versicherungsvfliHtigund ange¬
meldet waren.

2. Desgleichen sind nicht anzninelden solche
Unternehmen, die als Nebenbetriebe gewerblicher
oder landwirtschaftlicher Betriebe bereits ver¬
sichert sind.

3. Nicht verficherungsvflichtigu. deshalb gleich¬
falls nicht anzumelden sind alle Betriebe u. Tätig¬
keiten. in welchen der Unternehmerallein ohne
Gehilfen, Lehrlinge oder sonstige Arbeiter tätig
ist: die rein zufällige Beschäftigung einer Hilfs¬
kraft, deren Heranziehung nicht vorausgefehen
werden kann, macht den Betrieb nicht versiche-
rungs- und anmeldepflichtig.

Als Arbeiter gelten auch Familienangehörige
des Unternehmers, die in dem Betriebe beschäftigt
werben, mit Ausnahme der Ehefrau, di« niemals
als Arbeiterin ihres Ehemannes angesehen wer¬
den kann.

III. Wer bat anzumclden?
Zur Anmeldung vervflicktet ist der Unter¬

nehmer des Betriebs oder der Tätigkeiten oder
sein gesetzlicher Vertreter.

Unternehmer ist derjenige, für dessen Rechnung
der Betrieb gebt, und bei nicht gewerbsmäßigem
Halten von Reittieren oder Fahrzeugen, wer das
Reittier oder Fahrzeug hält (8  633 dcr Reichs¬
versicherungsordnung).

Halter eines Fahrzeugs oder Reittiers ist, wer
nicht nur vorübergebend die Instandhaltung des
Fahrzeugs oder die Wartung und Pflege des
Reittiers für eigene Rechnung übernommen bat.

Von mehreren Unternehmern eines Betriebs
ist jeder zur Anmeldung verpflichtet. Durch die
Anmeldung eines Unternehmers wird der An-.
Meldepflicht der übrigen genügt. Für die An-
meldevflicht ist es einflußlos, ob der Unternehmer
eine natürliche oder juristische Person ist.
IV. In welcher Form und i» welchem Umfang

soll die Anmeldung erfolgen?
1. Für die Anmeldung wird die Benutzung

der nachstehenden Muster emvfohlen.
2.  In ihr ist der Gegenstand des Betriebs

(Muster I) oder die Art der Tätigkeiten (Mu¬
ster II) genau zu bezeichnen. Umfaßt ein Betrieb
wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Gc-
werbszweige, so sind sämtliche Bestandteile anzu¬
geben: dabei ist der Hauptbetrieb hervorzubeben.

3 Ferner ist die Zahl aller durchschnittlich be¬
schäftigten versicherungsvflichtigen Personen an¬
zugeben. gleichviel, ob sie Inländer oder Aus¬
länder. männlichen oder weiblicheu Geschlechts,
ob sie erwachsene oder jugendliche Arbeiter, Ge¬
hilfen. Gesellen oder Lehrlinge mit oder ohne
Entgelt sind, ob sie dauernd oder vorübergehend
beschäftigt werden.

4. Betriebsbeamtc sind nur dann versiche-
rungspslicktig, wenn ihr Jahresarbeitsverdienst
an Entgelt 5000 Jl nickt übersteigt.

Zum Entgelt gehören neben Gehalt oder Lohn
auch Gewinnanteile, Sach- und andere Bezüge,
die der Versickerte, wenn auch nur gewohnheits¬
mäßig statt des Gehalts oder Lohnes oder neben
ihm von dem Arbeitgeber oder einem Dritten
erhält. " . ^ „5. Wenn regelmäßig nur eine bestimmte Zeit
des Jahres gearbeitet wird, ist die anzumeldende
„durchschnittliche" Arbeiterzahl diejenige, welche
sich zur Zeit des regelmäßigen vollen Betriebs
ergibt. ^ .6. Als beschäftigt sind bieienigen Personen an-
zunielden. welche im Unternehmen tätig sind und
Arbeiten, die zum Unternehmen gehören, zu ver¬
richten haben, obne Rücksicht darauf, ob die Ver¬
richtung innerhalb oder außerhalb der etwa vor¬
handenen Anlage (Werkstätte nsw.) erfolgt.

7. Hat ein Unternehmer Zweifel, ob er zur
Anmeldung verpflichtet ist oder nicht, so empfiehlt
sich gleichwohl die Anmeldung zur Vermeidung
dcr Nachteile bei Verletzung der gesetzlichen Au-
meldevilicht. Die Zweifel können aber vermerkt
werden (Spalte „Bemerkuiigen" der Muster I
und ll ).

V. Bis wann ist anzumelden?
Die Anmeldung muß bis zum 15. März 1912

einschließlich erfolgen. Säumige Unternehmer

können von dem Versicherungsamt oder der Be¬
hörde, welche nach der Bestimmung der obersten
Verwaltungsbehörde vorläufig an die Stell« des
Versicherungsamts getreten ist. zur Anmeldung
durch Geldstrafe bis zu 100 Jl  angehalten werden

Mutter,
(für Buttebe ).

Anmeldung
unfallversicherunasvslichtigcr Betriebe gemäß Ar¬
tikel 49 des Eins .hrungsgesetzes zur Reicksver-
sicherungsordnung vom 19. Juli 1911 (Relchs-

Gesetzbl. S. 889).
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<Unterschrift des Anmeldepflichtigen)

*) Z. 95. Fahr- und ReittierhaitungSSetrtev.
**) „Handhetrieh" oder Betrieb mit okemeMaver oder

tierischer Kraft.

Muster ll
kfür Tütigfeiten bei nichtgewerbsmätzigem
Halten von Fahrzengen und Reittieren) .

Anmeldung
Ullfallversicheruiigsvssichtiger Tätigkeiten gemäß
Artikel 49 des Einführungsgesetzesz»r Reichs¬
versicherungsordnung vom 19. Juli 1911 iReichs-

Gesetzbi. S. 839).
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8LLH ZI

«n8 So

.. den- - 191...
(Unterschriftdes Anmeldepflichtigen)

*) 3 . B. Halten einer Segel-, Motorjacht, eines
Reitpferdes.

Wird veröffentlicht.
Wir machen darauf aufmerksam, daß di« An¬

meldungen im städtischen Versicherungsbüro,
Marktstrabe 1, Zimmer Nr. 9, während der Vor-
mittagsdienststunden entgegengenammen werben.
Zur Vermeidung von Nachteilen ersuchen wir die
Unterlrehmer. die Anmeldungen spätestens bis
zum 15. März l. Js . zu bewirken.

Wiesbaden. 31. Januar 1912.
Dcr Magistrat,

32945 Abteilung für Vcrsichcrungsfachcn.
Städtische

S ä u g l i n gs - M i l ch- An tt a l t.
Trinkscrtige Täuglingsmilch die Tagespor¬

tion für 2 » Pfennig  erhält jede minder¬
bemittelte Mutter auf das Attest jedes Arztes in
Wiesbaden.

Älbgabcstellen sind errichtet:
1. in der Allgemeinen Poliklinik, Helenenstr. 21.
2. in der Augcnbeilanstalt für Arme. Kapellen-

straße 32,
3. im Ebristlichen Hospiz. Oramenstraße53,
4. in dem Hospiz zum hl. Geist, Friedrichstr. 24,
5. in der Drogerie Schlemmer. Westendstr. 36.
6. in der Kaffeehalle. Marktstr. 13.
7. bei KaufmannM. Rathgeber, Moritzstr. 1,
8. in der Krippe. Gustav-Adolfstr. 20/22,
9. in der Paulinenstiftung. Sckiiersteinerstr. 31.

19. in der Sveiieüalle„Blaues Kreuz. Sedaii-
vlatz 5,

11. in dem Stäöt. Krankenhaus, Schwalbacher-
strabe 62.

12. in dem Städt. Schlachthaus, Schlachthaus-
stratze 57 und

13. in dem Wöcknerinnen-Asvl, Schöne Aus¬
sicht 34.
Bestellungen sind gegen Ablieferung des At-

testes dort zu machen.
UnentgeltlicheBelehrung über Pflege und

Ernährung der Kinder und Ausstellung von
Attesten erfolgt in der Mütterberatungsstelle
(Marktstrahe 1/3) Dienstags. Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Ubr.

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztlichen Ältestes bei der Säug¬
lingsmilchanstalt. Schlachthausstraße 24 frei ins
Haus geliefert, und zwar:

Nr. I der Mischung zum Preise von 10 Psg.
für die Flasche: Nr. II der Mischung zum Preise
von 12 Psg. für die Flasche: ?h . III der Mischung
zum Preise von 14 Psg. für die Flasche: Nr. IV
der Mischung zum Preise von 14 Psg. für die
Flasche.
Wiesbaden. 28. April 1911,
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